
Zweiter Teil.

Besondere Staatslehre.

À. Das Deutsche Reich.

§ 21. Entstehung des Reiches und die Reichsverfassung.
1. Die Zerrissenheit Deutschlands in viele Staaten ist

ein Ergebnis seiner Geschichte und des Charakters seiner B e -
wohner, die, durch Mundart, Sitte und Überlieferung ge¬
schieden, sich jederzeit in eine mehr oder weniger große Zahl von
Stämmen geteilt haben und noch teilen. Sie hat im Laufe der
Jahrhunderte die verschiedensten Formen angenommen; durch
den Dreißigjährigen Krieg wurden die einzelnen Staaten fast
selbständig, und die furchtbare Demütigung Deutschlands durch
Napoleoni, machte dem tausendjährigen römischen Reiche deutscher
Nation 1806 ein Ende. Nach der Besiegung des korsischen Er¬
oberers wurde 1816 der Deutsche Bund geschaffen, aber da
er nur ein lockerer Staatenbund war, so war die vorhandene
Uneinigkeit und Ohnmacht nur oberflächlich verhüllt; sie brachte
zahllose Mißstände für das Leben und das Ansehen des deutschen
Volkes mit sich, und die Sehnsucht unseres Volkes nach einem
starken, einigen Reiche «die nationale Idee) gab schließlich,
neben dem Streben nach Anteil an der Regierung (der kon¬
stitutionellen Jdeej, den hauptsächlichsten Anstoß zu der
blutigen Revolution von 1848; aber erst durch die großen Taten
unter König Wilhelm I. wurde die alte Uneinigkeit im wesent¬
lichen beseitigt — unter Schonung der überlieferten Zustände.
Nachdem durch den Krieg von 1866 der Kampf um die Vor¬
herrschaft in Deutschland zugunsten Preußens entschieden und
Österreich aus dem Bunde ausgeschlossen war, wurde aus den
Staaten im nördlichen Deutschland derNorddeutscheBund
(als Bundesstaat) unter preußischer Führung geschaffen, der
dann mit den süddeutschen Staaten geheime Schutzbündnisse ein¬
ging. Als nun Frankreich, in seiner nationalen Eitelkeit durch
den Aufschwung der preußischen Großmacht gekränkt, den Krieg
begann, um sich bis an den Rhein auszudehnen, da stand All¬
deutschland wie ein Mann auf, schlug den Friedensbrecher zurück,
und mitten im feindlichen Lande wurde von den deutschen Fürsten
das Deutsche Reich gegründet, das durch Blut und Eisen


